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eine Vereinfa*ung unb ©rtei*terung unbcf*abet ber

©olibität beS ©eftfeirreS Begwecfen.

^k ßäitmuitg bleibt biefelbe wie früfeer, btoS mit
bem Uttterftfeicbe, baf bie Uitterlegtreitfe wegfällt unb
bie Halfter na* Slrt ber bei ber ©ebirgSartitterie
eingeführten oeränbert wirb, weit bei biefer oerbeffer*

ttn Konftraftiott bit Vferbe fot*e niemals abftreifen
unb fomit ft* loSma*en fönnen.

©tatt BeS HalftcrgügetS, wel*er in Bett @*utett
tmb SBieberfeotungSfurfen ber Slrtitlerie ftetS git foft*
fpieligem ©rfafc unb Reparaturen Veranlafuttg giBt,
wirb ein feänfener 4 Sinien ftärfer ©trief eingefüfert,

wel*er eine üiet grofere ©olibität Beft^t, gwar we=

niger elegant attSftefet, als ber aufgerollte Hefter*
gügel oon Seber, Bagegen atten Stnforberungen bef*

fer entfpri*t.
tyaw ^er3og,

Dberft*3lrtillerie*Snfpeftor.

Hie tiba,tnbffifd)t armbittbe.

(©ingefanbt.)

Der §. 65 beS DienftrcglementeS (Stmerer Dienft)
lautet folgettberatafen:

„DaS getbgci*en (eibg. Slrmbittbe) barf nur
„im aftioen Dienfte, bei Sruppengufammen*
„gügett unb bti eibgenöfftf*en ©enbimgeti ge*

„tragen werben."

©eit ber Sufrafttretuttg BiefeS Varagrapfeett feat

matt feö*ftenS Bei einem feoffärtigett Dfftgier, ber Bie

Rafe lieber itt Ben ©piegel ftatt inS Reglement fteeft,
BaS eibgen. Strmbattb blinfen fefeen, ttttb batttt iftS

au* balb üerftfewuttbett. Siu* ber Unwille, ber ft*
anfättgli* bei beit Sruppen (©*arff*üfcett) über

Bie ©ittferatmg BiefeS ©fereitgei*enS gegeigt feaBen

fott, war Balb gefeeitt tmb feeute ift man allgemein
barüBer einig, Baf bie gernfeattimg BiefeS gelbgei*

*enS oom ©rergierplafc gut fei; baf eS bafür im
©rnftfatt mit um fo groferer Vebeutung getragen
imb oon wm fo Befferer morattftfeer SBirfung Beglei*

tet fein werBe.

SRit um fo gröferm ©rftauneit feaBen wir baS*

felbe neuli* oou eibgen. Dberften (Snfpeftoren) bti
@*ttl«SRan&üertt tragen fefeen. SBir tonnten uttS

nüfet Benfeit, Baf Biefe Dfftgiere BaS eibgett. Strm*
Banb imBere*tigt attgetfeatt uitb feaBett beffealB tx*
pref no* BaS Reglement anfgeftfetagett. Slttem lei*
Ber fottttett wir auS Bem SOBortlaut BeSfelben Bie Ve*

re*tignng Bagu ni*t feerattS beftniren. Sm aftioen

Dienft warS ni*t, als wir Biefe Vemerfimg ma**
ten, Beim wir füferen ja gegenwärtig feinen Krieg;
ein Srappeitgufammeitgitg warS au* ni*t; alfo muf
eS wofel — eine eibgettöfftftfee ©eitbimg gewefen fein!

SEBie matt Witt. SBir featte» eine Snfpeftion auf

einem ber gewöfenli*en SBaffettptäfce ber ©*weig für
feine „eibgettöfftftfee ©ettbmtg". ©ine „eibgettöfftftfee
©enbung" gefet tta* unferer Stuffaffung ins SluS*

lanb; ober fte hat tint feofeere, polütftfee Vebeutimg,
wit ttwa tefctfeitt biejenige BeS Herrn VunbeSratfe
@*enf tta* Vafellattb; wäre bortfeitt ein eibgenöf*

ftf*er Dfftgier itt Uniform gefanbt worben, fo featte

cr regtemetttarif* baS Slrmbaitb tragen muffen. SBitt

man aber eine gewöfenti*e Snfpeftion gu einer SRif*
fum ftempcltt, fo fann unter Ben Sitel „eibgenöfftf*e
©enbungett" no* Vieles ruBrigirt werben, ©in Df*
figier, ber gum Kommanbo eines SBieberfeotnngSfnr*
feS (Slrtitlerie ober ©*üfcen) Berufen ift, hätte tint
eibgen. ©enbung; ein fantonater Snftruftor, ber in
eine eibgen. ©*ule (Slfpiranten*, ©*tef= ober ßeit*
tratftfewle) Berufen ift, featte eine eibgen. ©enbung
uttb bürfte baS StrmBattb tragen n. f. w. DaS liegt
faum im ©inne beS Reglements.

Slttein eS giBt no* einen feofeem ©eft*tsptmft itt
ber Bache. Die ©ranbtage ber DiSgipliti wnb beS

ächten ©otbatengeifteS liegt bei atten Slrmeen, oor*
gügli* aber beim VolfSfeeer, in einer gewiffen ©lei**
ftellnitg aller Krieger, feiett fte feo* ober ttiebrig.
Der Offigier fott ni*t ftfewelgen, wenn Ber ©olbat
feungert; cr fott ni*t in Weichen Betten liefen, Wenn
bex ©olbat auf bem Voben ftfeläft. SBir meffen bem

eibgett. gclbgei*ett eine feofee Vebentttng Bei unb fa*
gen: ber Dfftgier fott ni*t baS eibgett. SlrmBattB

tragen, wenn eS ber ©olbat ni*t trägt. SRan*e
fragenbe SRiene fafeen wir bamalS auf bie betreffen*
ben Dfftgiere geri*tet uttb fo, beuten wir, fatm eS

iti*tS ftfeabett, ben Babur* feeroorgerufenett ©efüfe*
ten fetemit SlttSbrucf gu gefeen. SBir werben unfere
Snfpeftoren au* ofene baS gefbgei*en fennen unB

itt ©feren featten. Sagen fte'S einmal!

Heber bit ©rgantfation btx Sdjü^en-

^ompagnten.

Veffere, fompetentere ©timmen feaBen ÜBer BiefeS

Sfeema ifer Urtfeeil aBgegeben, aber meines SBiffettS

ift üon Btitt ber gtmä*ft beteiligten ©*üfcenofft*
giere fetten ober nie BarüBer öffentti* oerfeanbelt

worben. ©rlaufeett Bit bafeer einem ©*ü$ettfeaitpt=
manne einige unbefangene SBorte.

SBoffen wir Verbefferung, fo muffen wir unS ni*t
ftfeettett, bie ©ebre*ett, an Benett wir leiben, offen

aufgubeefen. SllS ein ®eBre*en aBer finBe i* gtt*
näcfeft Bie oft feerrftfeenbe SRcitmng, Baf Verättbe*

rangen in Ber Drganifation Ber @*ü$enfotnpagttiett
nur oon Dfftgieren Ber Snfanterie als ®egner im*
ferer SBaffe Befürwortet werben unb man bamit bie

©tettung ber Behüben erniebrigen unb Bie Ber Haupt*
teute als Kompagniefommanbanten Beeinträ*tigen
wolle.
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eine Vereinfachung und Erleichterung unbeschadet der

Solidität des Geschirres bezwecken.

Die Zäumuug bleibt dieselbe wie früher, blos mit
dem Unterschiede, daß die Untcrlegtrense wegfällt und
die Halfter nach Art der bei der Gebirgsartillerie
eingeführten verändert wird, weil bei dieser verbesserten

Konstruktion die Pferde solche niemals abstreifen
und somit sich losmachen können.

Statt des Halfterzügels, welcher in den Schulen
und Wiederholungskurfen der Artillerie stets zu
kostspieligem Ersatz und Reparaturen Veranlaßung gibt,
wird ein hänfener 4 Linien starker Strick eingeführt,
welcher einc viel größere Solidität besitzt, zwar
weniger elegant aussieht, als der aufgerollte Halfter-
zügel von Leder, dagegen allen Anforderungen besser

entspricht.

Hans Herzog,
Oberst-Artillerie-Jnspektor.

Die eidgenössische Armbinde.

(Eingesandt.)

Der 8. 65 des DienstreglementeS (Innerer Dienst)
lautet folgendermaßen:

„Das Feldzeichen (eidg. Armbinde) darf nur
„im aktiven Dienste, bet Truppenzusammen-
„zügen und bei eidgenössischen Sendungen
getragen werden."

Seit der Jnkrafttretung dieses Paragraphen hat
man höchstens bei cinem hoffärtigen Offizier, der die

Nase lieber tn den Spiegel statt ins Reglement steckt,

das eidgen. Armband blinken sehen, und dann ists

auch bald verschwunden. Auch der Unwille, der fich

anfänglich bei den Truppen (Scharfschützen) über

die Entfernung dieses Ehrenzeichens gezeigt haben

soll, war bald geheilt und heute ist man allgemein
darüber einig, daß die Fernhaltung dieses Feldzeichens

vom Exerzierplatz gut sei; daß es dafür im
Ernstfall mit um so größerer Bedeutung getragen
und von um so besserer moralischer Wirkung begleitet

sein werde.

Mit um so größerm Erstaunen haben wir
dasselbe neulich von eidgen. Obersten (Inspektoren) bei

Schul-Manövern tragen sehen. Wir konnten uns
nicht denken, daß diese Offiziere das eidgen. Armband

unberechtigt angethan und haben deßhalb
expreß noch das Reglement aufgeschlagen. Allein leider

können wir aus dem Wortlaut desselben die

Berechtigung dazu nicht heraus besinnen. Im aktiven

Dienst wars nicht, als wir diese Bemerkung machten,

denn wir führen ja gegenwärtig keinen Krieg ;

ein Truppenzusammenzug wars auch nicht; also muß

es wohl — eine eidgenössische Sendung gewesen sein!

Wie man will. Wir halten eine Inspektion auf

einem der gewöhnlichen Waffenplätze der Schweiz für
keine „eidgenössische Sendung". Eine „eidgenössische

Sendung" geht nach unserer Auffassung ins Ausland

; oder sie hat eine höhere, politische Bedeutung,
wie etwa letzthin diejenige des Herrn Bundesrath
Schenk nach Baselland; wäre dorthin ein eidgenössischer

Offizier in Uniform gesandt worden, so hätte
er reglementarisch das Armband tragen müssen. Will
man aber eine gewöhnliche Inspektion zu einer Mission

stempeln, so kann unter den Titel „eidgenössische

Sendungen" noch Vieles rubrizirt werden. Ein
Offizier, der zum Kommando eines Wtederholungskur-
ses (Artillerie oder Schützen) berufen ist, hätte eine

eidgen. Sendung; ein kantonaler Jnstruktor, der in
eine eidgen. Schule (Aspiranten-, Schieß- oder

Zentralschule) berufen ist, hätte eine eidgen. Sendung
und dürfte das Armband tragen u. f. w. Das liegt
kaum im Sinne des Reglements.

Allein es gibt noch einen höhern Gesichtspunkt tn
der Sache. Die Grundlage der Disziplin und des

ächten Soldatengeistes liegt bei allen Armeen,
vorzüglich aber beim Volksheer, in einer gewissen

Gleichstellung aller Krieger, seien sie hoch odcr niedrig.
Der Offizier soll nicht schwelgen, wenn der Soldat
hungert; er soll nicht in weichen Betten liegen, wenn
der Soldat auf dem Boden schläft. Wir messen dem

eidgen. Feldzeichen eine hohe Bedeutuug bci und
sagen: der Offizier foll nicht das eidgen. Armband
tragen, wenn es dcr Soldat nicht trägt. Manche
fragende Miene sahen wir damals auf die betreffenden

Offiziere gerichtet und so, denken wir, kann es

nichts schaden, den dadurch hervorgerufeuen Gefühlen

hiemit Ausdruck zu geben. Wir werden unsere

Inspektoren auch ohne das Feldzeichen kennen und
in Ehren halten. Wagen sie's einmal!

Ueber die Organisation der Schützen-

Kompagnien.

Bessere, kompetentere Stimmen haben über dieses

Thema ihr Urtheil abgegeben, aber meines Wissens
ist von Seite der zunächst betheiligten Schützenoffiziere

selten oder nie darüber öffentlich verhandelt
worden. Erlauben Sie daher einem Schützenhauptmanne

einige unbefangene Worte.

Wollen wir Verbesserung, fo müssen wir uns nicht
scheuen, die Gebrechen, an denen wir leiden, offen

aufzudecken. Als ein Gebrechen aber finde ich

zunächst die oft herrschende Meinung, daß Veränderungen

in der Organisation der Schützenkompagnien

nur von Offizieren der Infanterie als Gegner
unserer Waffe befürwortet werden und man damit die

Stellung der Schützen erniedrigen und die der Hauptleute

als Kompagniekommandanten beeinträchtigen
wolle.
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